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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.08.1960

Norm

EO §10a A

EO §35 K

Rechtssatz

Ein Wahlrecht zwischen zwei zulässigen Rechtsbehelfen - Verfahren nach § 10a Abs 2 EO und Klage nach § 35 EO -

besteht nicht. Das Verfahren nach § 10a Abs 2 EO wurde gescha7en, um die mit Bruchteilstiteln gegebene Unsicherheit

auf einfachem und billigem Weg zu beseitigen. Es kann daneben nicht noch der langwierigere und kostspieligere

Rechtsweg eingeräumt werden.
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